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I.

20021

Beschaffung von Leistungen 
zum Zweck der Unterbringung, Sicherheit, 

Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen
Gemeinsamer Runderlass des Finanzministeriums, 

des Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, 
des Ministeriums für Inneres und Kommunales

und des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr, 

vom 12. Februar 2016

1
Ziel

Mit Erlass vom 6. August 2015 (MBl. NRW. S. 497) wur-
den für Vergabeverfahren, die im Zusammenhang mit 
der Unterbringung, Sicherheit, Versorgung und Betreu-
ung von Flüchtlingen in Zusammenhang stehen, verga-
berechtliche Erleichterungen geschaffen. Dieser Erlass 
ist bis zum 31. März 2016 befristet.

Da der Zustrom von Flüchtlingen nach wie vor viele 
 öffentliche Auftraggeber vor besondere Herausforderun-
gen stellt, sind gewisse Erleichterungen für die Durch-
führung von Vergabeverfahren auch weiterhin erfor-
derlich. Die generelle Annahme der Rechtfertigung eines 
Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb 
aufgrund äußerst dringlicher, zwingender Gründe bei 
Unvorhersehbarkeit kann allerdings nicht aufrechter-
halten werden.

Trotz dieser besonderen Umstände ist die Rechtmäßig-
keit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten. Es 
 können jedoch alle rechtlich zulässigen Erleichterungen 
bei der Durchführung der hierzu notwendigen Vergabe-
verfahren in Anspruch genommen werden. Diese richten 
sich jeweils nach der vorgesehen Realisierungsart der 
Maßnahme und der im konkreten Fall gegebenen Rah-
menbedingungen.

2
Umsetzung im Vergabeverfahren

Für Vergabeverfahren, die im Zusammenhang mit der 
Unterbringung, Sicherheit, Versorgung und Betreuung 
von Flüchtlingen stehen, gelten folgende Regelungen: 

2.1 
Maßnahmen unterhalb des EU-Schwellenwertes

Soweit bei der jeweiligen erforderlichen Maßnahme der 
jeweilige EU-Schwellenwert nicht erreicht wird, können 
die Aufträge freihändig im Wettbewerb vergeben 
 werden. Zum Nachweis der  Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit der Auftragsvergabe sind mindestens drei 
Unternehmen zur (auch formlosen) Angebotsabgabe auf-
zufordern, es sei denn, es kommt aus besonderen Grün-
den nur ein Unternehmen in Betracht. Diese Gründe 
sind im Vergabevermerk darzulegen.

Abweichend von §  6 Absatz  3 Nummer  2 VOB/A bzw. 
§ 6b des Abschnitts 1 der VOB/A 2016, können öffentli-
che Auftraggeber bei Bauaufträgen in Verbindung mit 
der Flächenbereitstellung für Flüchtlinge und Asylsu-
chende bis zum Erreichen des Schwellenwertes auf die 
Eintragung der Bieter in das Präqualifi zierungsverzeich-
nis und auf Bescheinigungen zur Bestätigung von Eigen-
erklärungen verzichten, wenn keine Zweifel an deren 
Richtigkeit und der Eignung des Unternehmens beste-
hen.

2.2 
Maßnahmen bei Erreichen oder Überschreiten des EU-
Schwellenwertes

Bei Maßnahmen, die den EU-Schwellenwert erreichen 
oder überschreiten, gilt folgendes:

Soweit die vergaberechtlichen Regelungen des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) anwendbar 
sind (vgl. z.B. Ausnahme gem. § 100 Absatz 5 GWB bzw. 
§§  107, 116 GWB in der ab 18.  April 2016 geltenden 
 Fassung), können Fälle der äußersten Dringlichkeit in 
Ausnahmefällen ein Verhandlungsverfahren ohne vor-

herige öffentliche Vergabebekanntmachung möglich 
 machen. Dies ist allerdings nur zulässig, wenn die zu 
 beschaffende Leistung unbedingt erforderlich ist und 
aus dringlichen, zwingenden Gründen, die der Auftrag-
geber nicht verursacht hat und auch nicht voraussehen 
konnte, die für das offene, das nicht offene Verfahren 
und das Verhandlungsverfahren mit öffentlicher Verga-
bebekanntmachung vorgeschriebenen – u.U. verkürzten 
– Fristen nicht eingehalten werden können.

Auf

–  das Rundschreiben des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie vom 24. August 2015 zur Anwen-
dung des Vergaberechts im Zusammenhang mit der 
Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen,

–  das Rundschreiben des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie und des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 
24. August 2015 zur Anwendung des Energieeinspar-
rechts im Zusammenhang mit der Unterbringung von 
Flüchtlingen sowie 

–  die Mitteilung der Kommission an das Europäische 
Parlament und den Rat zu den Vorschriften für die öf-
fentliche Auftragsvergabe im Zusammenhang mit der 
aktuellen Flüchtlingsproblematik vom 9. September 
2015 

wird hingewiesen. 

Die Beurteilung der vergaberechtlichen Dringlichkeit je 
nach Realisierungsform des Unterbringungsvorhabens 
und der sonstigen Rahmenbedingungen ist  im Einzelfall 
zu treffen. 

Danach kann nicht generell davon ausgegangen werden, 
dass es sich bei der Zuwanderung um ein für die Auf-
traggeber „unvorhersehbares“ Ereignis handelt, das die 
äußerste Dringlichkeit der jeweiligen Beschaffungsmaß-
nahme auslöst und damit ein Verhandlungsverfahren 
ohne Teilnahmewettbewerb rechtfertigen würde. Außer-
dem ist zu berücksichtigen, dass sich mit Inkrafttreten 
der Vergaberechtsreform am 18. April 2016 die Ange-
botsfrist für das offene Verfahren in Fällen hinreichend 
begründeter Dringlichkeit auf bis zu 15 Tagen verkürzen 
lässt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass  bei der Errichtung von Unterkünften und Erstauf-
nahmeeinrichtungen die Problematik in zeitlicher Hin-
sicht oftmals nicht allein in der Verfahrensdauer eines 
Ausschreibungsverfahrens liegen dürfte. Die Zeiträume, 
die für anderweitige Klärungen erforderlich sind, kön-
nen (ggfs. teilweise und parallel) für die Durchführung 
erforderlicher Ausschreibungen genutzt werden. Im Üb-
rigen sehen die Bestimmungen der Vergabeordnung für 
Bauleistungen (VOB/A) und der Vergabeordnung für 
Leistungen (VOL/A) bzw. die Vergabeordnung (VgV) in 
der ab 18. April 2016 geltenden Fassung verschiedene 
Möglichkeiten vor, Verfahrensfristen zu verkürzen. So-
wohl das Instrument der Vorinformation als auch die 
Vergabe von Rahmenvereinbarungen können dazu 
 dienen, künftig auftretende Bedarfe schneller zu befrie-
digen. 

Ergänzend ist auf Folgendes hinzuweisen:

Nach §  100 Absatz  5 Nummer  2 GWB bzw. §  107 Ab-
satz 1 Nummer 2 GWB in der ab 18. April 2016 gelten-
den Fassung fi ndet das Vergaberecht keine Anwendung, 
wenn bereits erbaute Liegenschaften für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen von der öffentlichen Hand ange-
mietet werden. In diesem Fall ist weder ein Vertrag über 
eine Bauleistung noch über eine Liefer- oder Dienstleis-
tung gegeben. 

Die Beschaffung von Zeltstädten, Wohncontainern, etc. 
zur Unterbringung von Flüchtlingen umfasst sowohl 
Liefer- als auch Bauleistungen. In aller Regel ist es nicht 
damit getan, Wohncontainer zu „kaufen“; diese müssen 
vielmehr zu einem funktionsfähigen Bauwerk zusam-
mengefügt und an Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, 
Abwasser) angeschlossen werden. Da diese Arbeiten, so-
fern sie mit der Lieferung der Wohncontainer aus einer 
Hand beauftragt werden und wertmäßig nicht gänzlich 
untergeordnet sind, die Leistung prägen (vgl. OLG Düs-
seldorf, Beschluss vom 30. April 2014, Verg 35/13), wird 
in aller Regel von einer Bauleistung im Sinne der VOB/A 
auszugehen sein. Wird die Liegenschaft vor der Unter-
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nach dem Recht der Europäischen Union ihren Beruf 
vorübergehend und gelegentlich ausüben (Dienstleis-
tende), gehören der Kammer nicht an. Sie werden 
beitragsfrei geführt und in ein gesondertes Verzeich-
nis aufgenommen. Dienstleistende unterliegen der 
Berufsaufsicht gemäß dem Heilberufsgesetz NRW. 
Für die Berufsausübung gelten die gleichen Rechte 
und Pfl ichten wie für Kammerangehörige.

  (3) Ärztinnen und Ärzte, die ihre ärztliche Tätigkeit 
ins Ausland verlegen oder dort ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nehmen, ohne ihren Beruf auszuüben, 
können auf Antrag Mitglieder der Ärztekammer 
Nordrhein bleiben. Sie erhalten den Status eines frei-
willigen Kammermitgliedes mit eingeschränkten 
Rechten und Pfl ichten. Freiwilligen Kammermitglie-
dern steht weder das aktive noch das passive Wahl-
recht bei den Kammerwahlen zu. Ehrenämter können 
auf Antrag bis zu einem Jahr fortgesetzt werden.

  (4) Freiwillige Kammermitglieder werden entspre-
chend § 2 Absatz 3 Heilberufsgesetz NRW in ein ge-
sondertes Verzeichnis aufgenommen. Sie erhalten die 
Informationen, die die Ärztekammer Nordrhein ihren 
Mitgliedern zukommen lässt, soweit sie die Voraus-
setzung für den Zugang der Informationen schaffen, 
und gegen Gebühr einen Heilberufsausweis, der zu-
rückzugeben ist, wenn die freiwillige Mitgliedschaft 
oder das Recht zur Ausübung des Berufs im Ausland 
endet. Die freiwilligen Mitglieder sind zur Entrich-
tung eines pauschalen Jahresbeitrages nach Maßgabe 
der Beitragsordnung der Ärztekammer Nordrhein 
verpfl ichtet.“

Artikel 2

Die Änderung der Satzung vom 21. November 2015 tritt 
am Tag nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt 
für das Land NRW in Kraft.

Ausfertigung:

Düsseldorf, den 27. November 2015

Rudolf   H e n k e

Präsident

Genehmigt:

Düsseldorf, den 1. Februar 2016

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation,
Pfl ege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

Az. – 232.0810.42 –

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Änderung der Satzung der Ärzte-
kammer Nordrhein vom 21. November 2015 wird nach 
Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land NRW 
im Rheinischen Ärzteblatt bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 15. Februar 2016

Rudolf   H e n k e

Präsident

– MBl. NRW. 2016 S. 147

bringung jedoch von einem Bauträger errichtet, liegt 
 jedoch bereits dann ein Bauauftrag mit der Folge der 
Anwendung der Vergabevorschriften vor, wenn die öf-
fentliche Hand dem Bauträger hinsichtlich des Baus 
Vorgaben macht. Dies gilt auch dann, wenn die Liegen-
schaft nicht in das Eigentum der Kommune oder des 
Landes  übergeht, sondern von diesen lediglich zu dem 
Zweck der Unterbringung angemietet wird.

3
Gemeinden und Gemeindeverbände

Dieser Erlass gilt auch für die Gemeinden und Gemein-
deverbände.

4
Inkrafttreten, Befristung

Dieser Erlass tritt am 1. April 2016 in Kraft. Er ist bis 
zum 31. Dezember 2016 befristet.

– MBl. NRW. 2016 S. 146

21220

Änderung der Satzung 
der Ärztekammer Nordrhein 

vom 21. November 2015
Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein 
hat in ihrer Sitzung am 21.November 2015 aufgrund § 20 
Absatz  1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Sep-
tember 2015 (GV.NRW S.  666) eine Änderung der Sat-
zung der Ärztekammer Nordrhein vom 23. Oktober 1993 
(MBl. NRW. 1994  S.  67), geändert am 19. April 2008 
(MBl. NRW. 421), beschlossen, die durch Erlass des 
 Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und 
Alter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 1. Februar 
2016, Az – 232 -0810.42 genehmigt worden ist.

Artikel 1 

Die Satzung der Ärztekammer Nordrhein vom 23. Okto-
ber 1993 (MBl. NRW. 1994 S. 67), geändert am 19. April 
2008 (MBl. NRW. S. 421), wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Errichtung und Sitz

  (1) Die Ärztekammer Nordrhein ist die berufl iche 
Vertretung der Ärztinnen und Ärzte des Landesteils 
Nordrhein im Land Nordrhein-Westfalen.

 (2) Sitz der Ärztekammer Nordrhein ist Düsseldorf.“

2.  Nach § 1 wird folgender neuer § 1a eingefügt:

 „§ 1a
 Kammermitgliedschaft

  (1) Der Ärztekammer Nordrhein gehören alle Ärztin-
nen und Ärzte an, die in Nordrhein ihren Beruf aus-
üben oder, falls sie ihren Beruf nicht ausüben, ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben (Kammermitglieder). 
Wer Mitglied einer anderen Ärztekammer ist, wird 
auch Mitglied der Ärztekammer Nordrhein, wenn der 
ärztliche Beruf zugleich in Nordrhein ausgeübt wird. 
Den Beruf der Ärztin/des Arztes übt aus, wer ärztli-
che Fachkenntnisse einsetzt oder mitverwendet. Von 
der Mitgliedschaft sind ausgenommen Ärztinnen und 
Ärzte, die als Beamte innerhalb der Aufsichtsbehörde 
tätig sind. Die Anmeldung folgt den Regeln des Heil-
berufsgesetzes NRW (HeilBerG) und der Meldeord-
nung der Ärztekammer Nordrhein.

  (2) Ärztinnen und Ärzte, die als Staatsangehörige ei-
nes europäischen Staates im Sinne des § 3 Absatz 1 
Heilberufsgesetz NRW mit berufl icher Niederlassung 
in einem anderen europäischen Staat im Landesteil 
Nordrhein im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 7 vom 16. März 2016148

Düsseldorf, den 9. Februar 2016

Rudolf   H e n k e

Präsident

– MBl. NRW. 2016 S. 148

2123

Änderung 
der Gebührenordnung

der Zahnärztekammer Nordrhein
vom 28. November 2015

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 28. November 2015 auf-
grund des §  23 des Heilberufsgesetzes für das Land 
Nordrhein Westfalen vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
S. 403), – zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Septem-
ber 2015 (GV. NRW. S. 666), – die nachstehende Ände-
rung der Gebührenordnung beschlossen, die durch Er-
lass des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, 
Pfl ege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
4. Februar 2016 – Az.: 232 – 0810.64.2 – genehmigt wor-
den ist.

Artikel I

Der Gebührentarif (Anlage zur Gebührenordnung der 
Zahnärztekammer Nordrhein vom 19. April 1997, zuletzt 
geändert durch Beschluss der Kammerversammlung vom 
27. November 2010) wird wie folgt geändert:

Die bisherige Tarifstelle 3 des Gebührentarifs mit den 
Unterpunkten 3.1 bis 3.6 wird wie folgt neu gefasst:

„Tarifstelle              Gegenstand  Gebühr in €___

3  Berufl iche Fortbildung von Zahnmedizinischen 
Fachangestellten nach §§ 54,56 Berufsbildungs-
gesetz (BBIG)

3.1  Offene Bausteinfortbildung 
zur/zum Zahnmedi zinischen 
Prophylaxeassistentin/ten (ZMP)

3.1.1 Veranstaltungen, Kurse, Seminare 120,– bis 700,–

3.1.2  Theoretische bzw. praktische 
Prüfungen 100,– bis 300,–

3.2  Offene Bausteinfortbildung 
zur/zum Zahnmedizinischen 
Fachassistentin/ten (ZMF)

3.2.1 Veranstaltungen, Kurse, Seminare 120,– bis 700,–

3.2.2  Theoretische bzw. praktische 
Prüfungen 100,– bis 300,–

3.3  Offene Bausteinfortbildung 
zur/zum Dentalhygienikerin/
Dentalhygieniker (DH)

3.3.1  Veranstaltungen, Kurse,  1200,– bis
Seminare 3000,–

3.3.2  Theoretische bzw. praktische  100,– bis
Prüfungen 300,–

3.4  Fortbildung zur/zum Assistentin/ten 
für Zahnärztliches Praxismanagement 
(AZP)

3.4.1 Aufnahmeprüfung 50,–

3.4.2 Lehrgangsgebühren 3000,– 
  bis 3500,–

3.4.3 Abschlussprüfung 300,– bis 400,–“

21220
Änderung der Berufsordnung 

für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte 
vom 21. November 2015

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein 
hat in ihrer Sitzung am 21. November 2015 aufgrund 
§ 31 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
S.  403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 
2013 (GV.NRW S.  201) folgende Änderung der Berufs-
ordnung für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte 
vom 14. November 1998 (MBl. NRW. 1999  S.  350), zu-
letzt geändert am 10. November 2012 (MBl. NRW. 
2013 S. 89), beschlossen:

Artikel 1

1.  § 10 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
  „Ärztinnen und Ärzte haben Patientinnen und Pati-

enten auf deren Verlangen in die sie betreffende Do-
kumentation Einsicht zu gewähren, soweit der Ein-
sichtnahme nicht erhebliche therapeutische Gründe 
oder erhebliche Rechte der Ärztin, des Arztes oder 
Dritter entgegenstehen.“

2.  § 15 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
  „Ärztinnen und Ärzte beachten bei der Forschung am 

Menschen nach § 15 Absatz 1 die in der Deklaration 
von Helsinki des Weltärztebundes in der Fassung der 
64. Generalversammlung 2013 in Fortaleza niederge-
legten ethischen Grundsätze für die medizinische 
Forschung am Menschen.“

3.  § 18 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
  „Eine Umgehung liegt insbesondere vor, wenn der 

Gewinn ohne Grund in einer Weise verteilt wird, die 
nicht dem Anteil der persönlich erbrachten Leistun-
gen entspricht.“

4.  § 20 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
  „Die Praxis einer verstorbenen Ärztin oder eines ver-

storbenen Arztes kann zugunsten ihres Witwers oder 
seiner Witwe, ihrer Partnerin oder seines Partners 
nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspart-
nerschaft oder eines unterhaltsberechtigten Angehö-
rigen in der Regel bis zur Dauer von sechs Monaten 
nach dem Ende des Kalendervierteljahres, in dem der 
Tod eingetreten ist, durch eine andere Ärztin oder ei-
nen anderen Arzt fortgesetzt werden.“

Artikel 2

Diese Änderung der Berufsordnung tritt am Tage nach 
der Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Ausfertigung:

Düsseldorf, den 27. November 2015

Rudolf   H e n k e

Präsident

Genehmigt:

Düsseldorf, den 15. Dezember 2015

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation,
Pfl ege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

Az. – 232.0810.43 –

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Änderung der Berufsordnung der Ärz-
tekammer Nordrhein vom 21. November 2015 wird nach 
Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land NRW 
im Rheinischen Ärzteblatt bekannt gemacht.
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Artikel II

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung der 
Zahnärztekammer Nordrhein tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land NRW 
in Kraft.

Genehmigt.

Düsseldorf, den 4. Februar 2016

Ministerium für Gesundheit,
Emanzipation, Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: 232 – 0810.64.2 –

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung der 
ZÄK NR vom 28.11.2015 wird hiermit ausgefertigt.

Düsseldorf, den 15. Februar 2016

Dr. Johannes   S z a f r a n i a k 

Präsident

– MBl. NRW. 2016 S. 148

21630 

Richtlinien 
über die Gewährung von Zuschüssen 

zur Sicherung des Zugangs von
sozial benachteiligten Familien und Kindern 

zu Angeboten anerkannter Einrichtungen
der Familienbildung

Runderlass des Ministeriums für Familien, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport 

– 212 – 6703.10.1 –
vom 29. Februar 2016

Der Runderlass des Ministeriums für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit vom 26. November 2001 (MBl. 
NRW. S.  1152) zuletzt geändert durch Runderlass des 
Ministeriums für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport vom 18. November 2011 (MBl. NRW. S. 543) wird 
wie folgt geändert:

1.   Die bisherigen Anlagen 1, 2 und 3 werden durch die 
neu gefassten Anlagen 1, 2 und 3 ersetzt, (welche in 
der elektronischen Sammlung des Ministerialblattes 
des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht wer-
den).

2.   Dieser Änderungserlass tritt am Tag der Verkündung 
in Kraft. 

– MBl. NRW. 2016 S. 149

26

Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen 
zur sozialen Beratung von Flüchtlingen

 in Nordrhein-Westfalen 

Runderlass des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales – 123–39.14.02-15-044 –

vom 1. Januar 2016

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1 
Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe 
dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu 
§  44 Landeshaushaltsordnung Zuwendungen für die 
 soziale Beratung von ausländischen Flüchtlingen. Als 
Flüchtlinge im Sinne dieser Richtlinien gelten Personen 
mit Fluchthintergrund, die nicht über einen auf Dauer 
angelegten Aufenthaltstitel verfügen.

1.2
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht. Es handelt sich um eine freiwillige Leis-
tung des Landes Nordrhein-Westfalen, über deren Ver-
gabe die Bewilligungsbehörde nach pfl ichtgemäßem Er-
messen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
entscheidet. 

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Das Land fördert 

a) Beratungsstellen und Psycho-Soziale-Zentren, 

b) dezentrale Beschwerdestellen, 

c) eine Fachbegleitung der Asylverfahrensberatung, 

d)  die Schulung und Qualifi zierung im Bereich der 
Flüchtlingsarbeit und

e)  Koordinatoren für die Beratungstätigkeit bezie-
hungsweise Personal, das diese bei ihrer Tätigkeit 
unterstützt.

2.2
Beratungsstellen im Sinne dieser Richtlinien sind Ein-
richtungen, die Beratungen in Fragen der Aufnahme, des 
Aufenthalts und der Aufenthaltsbeendigung anbieten. 
Psycho-Soziale-Zentren bieten darüber hinaus noch eine 
therapeutische Betreuung und Begleitung an. Beratungs-
stellen und Psycho-Soziale-Zentren sollen zur Sicher-
stellung einer landesweiten Versorgung der Flüchtlinge 
im Land verteilt sein. Dezentrale Beschwerdestellen sind 
im Bereich der regulären Erstaufnahme- und Unterbrin-
gungseinrichtungen des Landes tätig.

Die Beratungen sollen umfassen:

2.2.1
Bei Fragen der Aufnahme

a)  Verfahrensberatung von Flüchtlingen und konkrete 
Hilfestellung bei asyl- und aufenthaltsrechtlichen 
Fragen,

b) fachliche Unterstützung in Behördenangelegenheiten,

c) allgemeine Orientierungshilfe,

d) Beratung bei medizinischen Problemen.

2.2.2 
Bei Fragen des Aufenthalts

a)  Information und Hilfestellung bei asyl-, aufenthalts- 
und sozialrechtlichen Fragen,

b)  Beratung von Flüchtlingen beim Auftreten von Prob-
lemen im sozialen, psychischen, gesundheitlichen und 
persönlichen Bereich.
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2.2.3 
Bei Fragen der Aufenthaltsbeendigung

a)  Rückkehr- und Reintegrationsberatung sowie kon-
krete Hilfestellungen bei Weiterwanderungs- und 
Rückkehrabsichten,

b)  Informationsvermittlung zu Programmen der Rück-
kehr- und Reintegrationsförderung, insbesondere von 
Bund und Land,

c)  Vermittlung von Kontakten zu sozialen Hilfs- bezie-
hungsweise Menschenrechtsorganisationen in den 
Herkunftsländern beziehungsweise in den Drittstaa-
ten.

2.2.4 
Zu den Beratungen gehören die allgemeinen Maßnahmen

a)  Beratung und Weiterbildung von Multiplikatoren/ 
Öffentlichkeitsarbeit,

b)  Initiierung und Organisation von Projekten und spe-
ziellen Angeboten zu fl üchtlingsrelevanten Themen 
oder für einzelne Flüchtlingsgruppen,

c)  Förderung und Sicherstellung eines Erfahrungsaus-
tausches auf örtlicher und regionaler Ebene,

d) Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit,

e)  Wahrnehmen einer Mittlerfunktion zwischen Flücht-
lingen und Behörden, am Verfahren beteiligten Stel-
len, Wohnbevölkerung und/oder anderen Anbietern 
sozialer Arbeit.

2.2.5
Bei einer Rechtsberatung sind die Vorgaben des Rechts-
dienstleistungsgesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I 
S.  2840), das zuletzt durch Artikel 142 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 
ist, zu beachten. Pfl ichtaufgaben anderer Stellen werden 
durch die Beratungen nicht ersetzt.

2.3 
Die dezentralen Beschwerdestellen nehmen Beschwer-
den der Flüchtlinge in den regulären Erstaufnahme- und 
Unterbringungseinrichtungen des Landes entgegen. Sie 
initiieren und unterstützen möglichst unmittelbare und 
unbürokratische Problemlösungen. Beschwerden, die vor 
Ort nicht gelöst werden können, werden in die nächste 
Stufe des Beschwerdemanagements weitergeleitet. 
Grundlage ist das jeweils gültige Konzept des Beschwer-
demanagements.

2.4
Die Arbeit der Fachbegleitung der Asylverfahrensbera-
tung umfasst die übergeordnete Funktion für die Asyl-
verfahrensberatungsstellen. Sie unterstützt die dezent-
ralen Beschwerdestellen bei der Problemlösung.

2.5
Die Schulung und Qualifi zierung im Bereich der Flücht-
lingsarbeit, insbesondere der landesgeförderten Berate-
rinnen und Berater, werden durch die Förderung von 
Fachstellen unterstützt. 

2.6
Die Koordinatoren beziehungsweise Personal, das diese 
bei ihrer Tätigkeit unterstützt, gewährleisten eine konti-
nuierliche fachliche und förderbezogene Praxisbeglei-
tung. Eine Förderung entfällt, wenn für die entstehen-
den zuwendungsfähigen Personal- und Sachausgaben 
anderweitige Mittel nach dieser Richtlinie in Anspruch 
genommen werden. 

3
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Verbände und Organisatio-
nen, die einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrts-
pfl ege des Landes Nordrhein-Westfalen angehören, die 
sich als Kooperationspartner der Flüchtlingsberatung in 
Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossen haben sowie 
andere gemeinnützige verbandsunabhängige Träger. 
 Gemeinden und Gemeindeverbände können keine För-
derung im Sinne dieser Richtlinie erhalten.

Verbände und Organisationen, die die Träger der Ver-
fahrensberatungsstellen oder der dezentralen Beschwer-
destellen stellen gehören nicht einem Verband oder einer 
Organisation an, die den Betreuungsverband in der 
 gleichen Erstaufnahme- und Unterbringungseinrichtun-
gen des Landes stellen. 

Die Zuwendungsempfänger stellen eine vertrauensvolle 
und loyale Zusammenarbeit mit allen Beteiligten sowie 
eine entsprechende Zusammenarbeit mit anderen vom 
Land geförderten Stellen sicher. 

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Die Landesarbeitsgemeinschaft des Spitzenverbandes 
der Freien Wohlfahrtspfl ege des Landes Nordrhein-
Westfalen und die Kooperationspartner der Flüchtlings-
beratung in Nordrhein-Westfalen müssen für die Ver-
bände und Organisationen, die einem Spitzenverband 
der Freien Wohlfahrtspfl ege des Landes Nordrhein-
Westfalen angehören oder die sich als Kooperationspart-
ner der Flüchtlingsberatung in Nordrhein-Westfalen 
 zusammengeschlossen haben, ein Konzept vorlegen. Die 
Träger der unter Nummer 2.1 Buchstabe a bis e genann-
ten Stellen können auf Grundlage dieses Konzeptes ge-
fördert werden. 

Verbandsunabhängige Träger müssen ebenfalls ein Kon-
zept vorlegen.

Bestandteil des vorzulegenden Konzeptes ist die Darle-
gung 

a)  des örtlichen und fachlichen Beratungsbedarfs (Ist-
Zustand, Prognose, Maßnahmen) und

b)  der Einbindung in die regionale Verteilung der Bera-
tungsstellen im Land. 

4.2
Bei Psycho-Sozialen-Zentren müssen mindestens zwei 
hauptberufl iche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Umfang einer Vollzeitstelle, davon mindestens eine 
 medizinische Fachkraft mit mindestens eine halbe Stelle 
(siehe Nummer 4.3), beschäftigt sein. Bei Verfahrensbe-
ratungsstellen, dezentralen Beschwerdestellen, regiona-
len Beratungsstellen und Rückkehrberatungsstellen 
muss eine Beschäftigung im Umfang einer Teilzeitstelle 
(mindestens eine halbe Stelle) gegeben sein. Soweit ta-
rifvertraglich nichts anderes vereinbart ist, ist dabei die 
für den öffentlichen Dienst des Landes Nordrhein-West-
falen vereinbarte Wochenarbeitszeit zugrunde zu legen.

4.3
Es soll vorrangig Personal mit einer fachlichen Ausbil-
dung beschäftigt werden. In den Beratungsstellen sind 
dies insbesondere die Fachrichtungen Sozialarbeit, 
 Soziologie oder Pädagogik. In den Psycho-Sozialen- 
Zentren soll Personal eingesetzt werden, welches insbe-
sondere die Befähigung für eine Tätigkeit im Psycho- 
Sozialen-Zentrum erworben hat (Medizin, Psychologie 
oder Psychiatrie). 

Bei der Einstellung des Beratungspersonals können 
 Personen, die aufgrund längeren Aufenthaltes in der 
Bundesrepublik Deutschland mit den hiesigen Verhält-
nissen vertraut sind und eine Befähigung für die Bera-
tung in der Flüchtlingsarbeit erworben haben, angemes-
sen berücksichtigt werden.

4.4
Die Beratungsstelle muss vorrangig Beratungen für 
Flüchtlinge im Sinne dieser Richtlinie (siehe Num-
mer 1.1), die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ha-
ben, durchführen. Der Anteil anderweitiger Beratungen 
beziehungsweise Tätigkeiten soll 10 Prozent der durch-
geführten Beratungen nicht überschreiten.

4.5
Vorrangig sind bei der Förderung von Beratungsstellen 
die Standorte von Landeseinrichtungen – Flughafen 
Düsseldorf, Erstaufnahme- und Zentrale Unterbrin-
gungseinrichtungen (EAE/ZUE) – zu berücksichtigen.
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5
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart:

Projektförderung

5.2
Finanzierungsart:

Festbetragsfi nanzierung

5.3
Form der Zuwendung:

Zuschuss

5.4
Bemessungsgrundlage

5.4.1
Das Land fördert die unter Nummer  2.1 genannten 
 Tätigkeiten durch Zuwendungen für die Beschäftigung 
von Fachkräften. Darüber hinaus wird eine einmalige 
Pauschale für eine erstmalige Büroausstattung pro ge-
förderter Stelle bei der unter Nummer  2.1 Buchstabe a 
bis d bezeichneten Tätigkeit gewährt. Des Weiteren wird 
eine Sachausgabenpauschale pro geförderter Vollzeit-
stelle bei der unter Nummer  2.1 Buchstabe a bis d be-
zeichneten Tätigkeit gewährt. Für die Aufgabe der Ko-
ordinatoren beziehungsweise Personal, das diese bei 
ihrer Tätigkeit unterstützt, Nummer  2.1 Buchstabe e, 
wird eine Verwaltungsausgabenpauschale gewährt.

5.4.2
Der Bemessung der Zuwendung ist die Beschäftigung 
von Vollzeitkräften (siehe Nummer  4.2) zugrunde zu 
 legen. Zuwendungsfähig sind Personalausgaben und 
Sachausgaben. 

5.4.3
Bei einer nicht ganzjährigen Anstellung oder bei einem 
Wegfall des Anspruchs auf Vergütung mindert sich der 
Jahres-Zuwendungsbetrag pro Vollzeitstelle für jeden 
vollen Kalendermonat der Nichtbeschäftigung oder ei-
ner fehlenden Vergütungsverpfl ichtung um ein Zwölftel. 
Bei Teilzeitkräften vermindert sich in vergleichbaren 
Fällen der Zuwendungsbetrag entsprechend anteilig. 
Dies gilt nicht für die Pauschale der Koordinatoren.

5.4.4
Stellenanteile unter 0,25 sind nicht förderfähig. Bereits 
geförderte Stellenanteile unter 0,25 bleiben bestehen, so-
fern kein Personalwechsel erfolgt.

5.5
Höhe der Zuwendung

5.5.1
Die Zuwendung beträgt maximal 99 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben gemäß Nummer 5.4.

Der Richtliniengeber bestimmt die Gesamtanzahl der 
geförderten Vollzeitstellen sowie die Höhe der jährlichen 
Zuwendung pro Vollzeitstelle für die Personalausgaben 
und die Sachausgabenpauschale sowie die Verwaltungs-
ausgabenpauschale durch gesonderten Erlass, dessen In-
halt zeitnah veröffentlich wird. 

5.5.2 
Bei Beratungsstellen im Sinne der Nummer  2.1 Buch-
stabe a bis d dieser Richtlinien kann für die erstmalige 
Büroausstattung eine einmalige Pauschale in Höhe von 
bis zu 3 000 Euro gewährt werden.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Der Zuwendungsempfänger ist verpfl ichtet, an dem 
 vorgegebenen elektronischen Controlling-Verfahren teil-
zunehmen und der Bewilligungsbehörde jährlich den 
Controlling-Bericht mit dem Verwendungsnachweis vor-
zulegen.

6.2 
Der Bewilligungsbehörde wird die Befugnis für die Zu-
lassung von Ausnahmen im Einzelfall nach Nummer 1.3 

der Verwaltungsvorschriften zu §  44 Landeshaushalts-
ordnung übertragen, sofern Haushaltsmittel zur Verfü-
gung stehen und ein prüffähiger Förderantrag vorliegt.  

6.3
Der Bewilligungsbehörde wird die Befugnis für die Ent-
scheidung von Ausnahmen für die Qualifi kationsanfor-
derung nach Nummer 4.3 dieser Richtlinie übertragen.   

7
Verfahren

7.1
Die Anträge sind nach dem vorgesehenen Muster (An-
lage 1) vorzulegen. 

Anträge der Verbände und Organisationen, die einem 
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspfl ege des Landes 
Nordrhein-Westfalen angehören, sind über den jeweils 
zuständigen Spitzenverband der Bewilligungsbehörde 
vorzulegen. Die Kooperationspartner der Flüchtlings-
beratung des Landes Nordrhein-Westfalen legen die 
 Anträge auf Grundlage des eingereichten Konzeptes un-
mittelbar der Bewilligungsbehörde vor. Verbandsunab-
hängige Träger reichen die Anträge ebenfalls unmittel-
bar ein. 

7.2
Die Anträge für das kommende Kalenderjahr sollen 
grundsätzlich bis zum 15. November des Vorjahres der 
Bewilligungsbehörde vorliegen. 

7.3
Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Arnsberg. 
Die Zuwendung ist nach dem vorgesehenen Muster (An-
lage 2) zu bewilligen. Vollständig eingereichte Anträge 
sollen spätestens bis zum 30. Juni des Förderjahres be-
schieden sein.

7.4
Die Auszahlung des Zuwendungsbetrages erfolgt jeweils 
zur Hälfte in zwei Teilbeträgen in einem Haushaltsjahr.

Die Auszahlung des ersten Teilbetrages erfolgt nach Be-
standskraft des Zuwendungsbescheides, die Auszahlung 
des zweiten Teilbetrages erfolgt zum 01. Oktober des 
Haushaltsjahres. Die Nummer  7.2 der Verwaltungsvor-
schriften beziehungsweise die Nummern 1.4 und 5.4 der 
ANBest-P zu §  44 Landeshaushaltsordnung werden in-
soweit ausgenommen. 

7.5
Von den Zuwendungsempfängern ist ein Verwendungs-
nachweis nach dem vorgesehenen Muster (Anlage 3) zu 
verlangen. Die Nummern 6.4 und 6.5 der  ANBest-P zu 
§ 44 Landeshaushaltsordnung fi nden keine Anwendung.

Dieser Verwendungsnachweis ist der Bewilligungsbe-
hörde über den jeweiligen Spitzenverband der Freien 
Wohlfahrtspfl ege des Landes Nordrhein-Westfalen bis 
zum 30. Juni nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes 
vorzulegen. Die Kooperationspartner der Flüchtlingsbe-
ratung des Landes Nordrhein-Westfalen und sonstige 
verbandsunabhängige Träger legen den Verwendungs-
nachweis unmittelbar der Bewilligungsbehörde bis zum 
30. Juni nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes vor.

8
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. Januar 
2016 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 au-
ßer Kraft.
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Bezirksregierung Arnsberg 

 
 
 
 
 
Bezirksregierung Arnsberg • Postfach • 59817 Arnsberg Datum: Anlage 2          

Seite 1 von 4 
 
Aktenzeichen: 
20.4.4.1  
bei Antwort bitte angeben 
 
Auskunft erteilt: 
 
 
Telefon: 02931/82- 
Fax: 02931/82- 
 
Seibertzstr. 1  
59821 Arnsberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauptsitz: 
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg 
 
Telefon: 02931 82-0 
 
poststelle@bra.nrw.de 
www.bra.nrw.de 
 
Servicezeiten:  
Mo-Do 08.30 – 12.00 Uhr 

13.30 – 16.00 Uhr 
Fr 08:30 – 14.00 Uhr 
 
Landeskasse  Düsseldorf bei 
der Helaba: 
IBAN: 
DE27 3005 0000 0004 0080 17 
BIC: WELADEDD 
 
Umsatzsteuer ID: DE123878675 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
Förderprogramm 'Soziale Beratung von Flüchtlingen in Nordrhein-
Westfalen' 
 
Ihr Antrag vom  
 
Anlagen: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-

jektförderung (ANBest-P) 
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur sozia-
len Beratung von Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen vom 01. 
Januar 2016 
1 Verwendungsnachweisvordruck 
1 Empfangsbestätigung 
 

 
Zuwendungsbescheid 

(Projektförderung) 
 

1. Bewilligung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Ihren vor genannten Antrag bewillige ich Ihnen für die 
Zeit vom  bis  (Bewilligungszeitraum) 
eine Zuwendung in Höhe von Euro 
(in Worten „“). 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 7 vom 16. März 2016 157

   
Bezirksregierung Arnsberg 

 
 
 
 
 

Seite 2 von 4 
 2. zur Durchführung folgender Maßnahme 

 
 
 
 
 
 
 

3. Finanzierungsart 
 
 
 
 

4. Ermittlung der Zuwendung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Bewilligungsrahmen 
 
 

 
 

6. Auszahlung 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Soziale Beratung von Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen. Hinsichtlich 
weiterer Einzelheiten verweise ich auf die als Anlage beigefügten "Richt-
linien über die Gewährung von Zuwendungen zur sozialen Beratung von 
Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen vom 01. Januar 2016", die Bestand-
teil dieses Bescheides sind. 

Die Zuwendung wird in der Form der Festbetragsfinanzierung als Zu-
schuss gewährt. 

Die Zuwendung wurde wie folgt ermittelt: 
Insgesamt beschäftigt: Vollzeitkraft 
 
1 Vollzeitkraft                                                                        =                 €  
Pauschale für die Büroerstausstattung  
(laut Ausgabenkalkulation vom )             =                 €  
Pauschale für Sachausgaben                                               =                 € 

Von der Zuwendung entfallen auf                                                                 
Ausgabeermächtigungen für das Jahr :                                                   € 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt jeweils zur Hälfte in zwei Teilbe-
trägen. 
Die Auszahlung des ersten Teilbetrages kann jedoch erst erfolgen, wenn 
dieser Bescheid bestandskräftig ist (nach Ablauf eines Monats nach Be-
kanntgabe). Die Bestandskraft und damit auch die Auszahlung können 
Sie beschleunigt herbeiführen, wenn Sie mir gegenüber schriftlich erklä-
ren, dass Sie auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs verzichten. 
Die Auszahlung des zweiten Teilbetrages erfolgt unaufgefordert zum 01. 
Oktober. 
Sofern keine Personaleinstellung im o. g. Umfang erfolgt, ist mir dies 
umgehend mitzuteilen. Die Auszahlung wird dann entsprechend zurück-
gestellt. 
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Bezirksregierung Arnsberg 

 
 
 
 
 

Seite 3 von 4 
 7. Nebenbestimmungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die beigefügten ANBest-P sind Bestandteil dieses Bescheides. Abwei-
chend oder ergänzend hierzu wird folgendes bestimmt: 

1. Die Nummern 3.1.1 und 7.4 der ANBest-P finden keine Anwen-
dung. Hinsichtlich der Nummer 1.4., 5.4, 6.4 und 6.5 der ANBest-P 
erfolgt eine Regelung durch die Förderrichtlinie. 

2. Bei einer nicht ganzjährigen Anstellung der förderfähigen Fachkraft 
oder bei einem Wegfall des Anspruchs auf Vergütung mindert sich 
der Jahreszuwendungsbetrag für jeden vollen Kalendermonat der 
Nichtbeschäftigung oder fehlenden Vergütungsverpflichtung um 
1/12. 

3. Anstelle einer Vollzeitkraft können auch Teilzeitkräfte nach Num-
mer 4.2 der Richtlinien beschäftigt werden. Die Berechnung der 
Zuwendung ergibt sich anteilig durch die für den öffentlichen 
Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen geltende Wochenarbeits-
zeit. 

4. Der Verwendungsnachweis ist bis zum 30. Juni nach Ablauf des 
Bewilligungszeitraumes von Mitgliedern eines Spitzenverbandes 
der Freien Wohlfahrtspflege sowie von Flüchtlingsräten und ande-
ren verbandsunabhängigen Trägern unmittelbar vorzulegen. Auf 
den Verwendungsnachweis sind vom Spitzenverband die Prüfung, 
der Prüfungsumfang sowie das Prüfungsergebnis zu bescheinigen. 
Das beigefügte Muster ist zu verwenden. 

5. Die Maßnahme ist vom   bis zum    durchzuführen. 
6. Der Zuwendungsempfänger ist gemäß den als Anlage beigefügten 

Richtlinien zur Teilnahme am Controlling-Verfahren verpflichtet. 
Die Daten sind zeitnah in dem HaFöC-Programm zu erfassen. Ins-
besondere ist dies bei einer Vertretung sicherzustellen. 

7. Die Zweckbindung der Büroausstattung nach Nummer 4 der AN-
Best-P erfolgt hinsichtlich im Sinne der Nummer 5.5.2 der Förder-
richtlinie analog der Abschreibungszeiten nach der AfA-Tabelle 
des Bundesministeriums für Finanzen. Der genannte Betrag für die 
Büroausstattung ist als Höchstbetrag anzusehen. Nach Ablauf die-
ser Zweckbindung ist im Falle der Veräußerung der erzielte Ge-
winn dem Zuwendungszweck zuzuführen. 
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Bezirksregierung Arnsberg 
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 8. sonstige Hinweise 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

9. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen 
sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 

Ich weise darauf hin, dass aus dieser Bewilligung nicht geschlos-
sen werden kann, dass die Förderung auch in künftigen Haushalts-
jahren im bisherigen Umfang erfolgt. Es ist nicht auszuschließen, 
dass die Entwicklung der Haushaltslage des Landes Kürzungen 
von Zuwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung erfordert oder 
Zuwendungen deswegen ganz entfallen. Ich bitte Sie, dieses Finan-
zierungsrisiko, insbesondere bei Abschluss, Änderung oder Ver-
längerung von Verträgen (z. B. für Mietobjekte oder für Personal) zu 
berücksichtigen. 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Klage beim Verwaltungsgericht schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verord-
nung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-
richten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen vom 07. No-
vember 2012 (GV. NRW. S. 548) erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 
Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in 
der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische 
Poststelle des Gerichts übermittelt werden.  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.  
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten 
versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerech-
net werden. 
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653

Durchführungshinweise
zur Bewertung von Pensionsverpfl ichtungen

Runderlass des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales 

– 34 – 48.01.02/30 – 244/16 –
vom 17. Februar 2016

Das Neue Kommunale Finanzmanagement in den Ge-
meinden erfordert die Erfassung, Bewertung und Bilan-
zierung aller Verpfl ichtungen der Gemeinde. Dazu gehö-
ren die Versorgungsanwartschaften der Beamten einer 
Gemeinde als Verpfl ichtungen des Dienstherrn, die in 
voller Höhe als Pensionsrückstellungen in der kommu-
nalen Bilanz anzusetzen sind. Die Bewertung der Pensi-
onsrückstellungen ist von den Gemeinden unter Beach-
tung des §  36 Absatz  1 der Gemeindehaushaltsverord-
nung NRW, vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 
ber. GV. NRW 2005  S.  15), die zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 885) 
geändert worden ist, und der folgenden Maßgaben vor-
zunehmen:

1.
Als Beginn des Dienstverhältnisses ist der Zeitpunkt der 
erstmaligen Berufung in das Beamtenverhältnis zu 
Grunde zu legen. Ein unmittelbar vorangegangener 
Wehr- oder Zivildienst ist dabei einem Beamtenverhält-
nis gleichzusetzen. Für Beamtinnen und Beamte des 
mittleren und gehobenen Dienstes kann allgemein auch 
das vollendete 19. Lebensjahr, für Beamtinnen und 
 Beamte des höheren Dienstes allgemein das vollendete 
25. Lebensjahr als Beginn der Dienstzeit angesetzt wer-
den. Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit kann aus-
nahmsweise das vollendete 25. Lebensjahr als Beginn 
der Dienstzeit angesetzt werden.

2.
Als Eintritt in den Ruhestand (Pensionierungsalter) gilt 
für Laufbahnbeamtinnen und  -beamte die jeweilige ge-
setzliche Altersgrenze. Für Beamtinnen und Beamte 
auf Zeit kann unabhängig vom Einzelfall allgemein das 
65. Lebensjahr als Zeitpunkt für den Eintritt in den 
 Ruhestand angesetzt werden.

3.
Mögliche Ansprüche der Beamten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung sind nicht in die Bewertung einzu-
beziehen.

4.
Bei einer Teilzeitbeschäftigung von Beamtinnen und Be-
amten soll für die Zukunft der aktuelle Teilzeitgrad und 
für die Vergangenheit der bisherige durchschnittliche 
Beschäftigungsgrad herangezogen werden. Sind diese 
Daten darüber nicht verfügbar, so kann der Bewertung 
hilfsweise eine Vollzeitbeschäftigung zu Grunde gelegt 
werden. Bei einer Freistellung vom Dienst ist fi ktiv ein 
Beschäftigungsgrad von 50 Prozent anzusetzen.

5.
Sofern an Versorgungslasten der Gemeinde auch andere 
Dienstherrn anteilig beteiligt sind, ist wie folgt zu ver-
fahren:

a)   Bei dem abgebenden Dienstherrn ist die Erstattungs-
verpfl ichtung mit dem Barwert anzusetzen. Zur Er-
mittlung des zu erstattenden Anteils ist die Höhe der 
Versorgung auf Basis der beim abgebenden Dienst-
herrn maßgeblichen Besoldungsgruppe zu ermitteln 
und altersabhängig im Verhältnis der beim abgeben-
den Dienstherrn zurückgelegten zur, bis zum jeweili-
gen Versorgungsfall, möglichen Dienstzeit zu gewich-
ten. Die Erstattungsverpfl ichtung ist in der Bilanz 
unter dem Bilanzposten  „Sonstige Rückstellungen“ 
zu passivieren.

b)   Beim aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte 
 Pensionsverpfl ichtung zu bilanzieren. Ein anteiliger 
Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden 
Dienstherrn ist mit dem Barwert nach a) anzusetzen 
und in der Bilanz unter dem Bilanzposten  „Öffent-
lich-rechtliche Forderungen“ zu aktivieren.

6.
Die Bewertung von Beihilfeverpfl ichtungen sollte zur 
Berücksichtigung der mit zunehmendem Alter steigen-
den Krankheitskosten auf Basis von Kopfschadenprofi -
len erfolgen, wenn die Verpfl ichtungen der Gemeinde 
nicht als prozentualer Anteil an den Pensionsrückstel-
lungen angesetzt werden. 

Der Runderlass tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer 
Kraft.

– MBl. NRW. 2016 S. 166

III.

Die Landeswahlbeauftragte für die
Durchführung der Sozialversicherungswahlen
im Lande Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung Nr. 2
über die Durchführung der allgemeinen Wahlen

in der Sozialversicherung im Jahre 2017
vom 26. Februar 2016

1.
Dienststelle der Landeswahlbeauftragten

Die Landeswahlbeauftragte, Frau Ministerialrätin Isa-
belle Steinhauser, und ihr Stellvertreter, Herr Ober-
amtsrat Hans Peter Zimpl, haben ihren Sitz bei der 
 Geschäftsstelle für die Durchführung der Sozialversi-
cherungswahlen im Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Fürsten-
wall 25, 40219 Düsseldorf.

Fernruf der Geschäftsstelle 0211/855-3430, Telefax 
0211/855-3421.

2.
Veröffentlichung der Bekanntmachungen der Landes-
wahlbeauftragten

Die Bekanntmachungen der Landeswahlbeauftragten 
werden gem. §  88 der Wahlordnung für die Sozialver-
sicherung (SVWO) im Ministerialblatt für das Land 
Nord rhein-Westfalen – Teil III – veröffentlicht. Daneben 
ist eine Zustellung an die landesunmittelbaren Sozial-
versicherungsträger in elektronischer Form per E-Mail 
vorgesehen. Eine Zusendung in Papierform sowie die 
nachträgliche Zusendung von Überdrucken ist insbeson-
dere im Hinblick auf die damit verbundene Belastung 
des Büros der Landeswahlbeauftragten nur in begründe-
ten Ausnahmefällen möglich.

3.
Wahlvorankündigung

Die Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungs-
wahlen, Frau Rita Pawelski, hat 

am 5. Oktober 2015 ihre Bekanntmachung Nr. 1 (Wahl-
ankündigung),

am 18. November 2015 ihre Bekanntmachung Nr. 2 (Ab-
weichende Regeln für Versicherungsträger, die nach dem 
31. Dezember 2014 und vor dem 31. Mai 2017 fusionie-
ren),

und am 19. Januar 2016 ihre Bekanntmachung Nr.  3 
(Feststellung der allgemeinen Vorschlagsberechtigung 
für Arbeitnehmervereinigungen nach §  48c des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch)

veröffentlicht. Die Bekanntmachungen sind zur Unter-
richtung und Beachtung als Anlage beigefügt.

4.
Bestellung der Mitglieder der Wahlausschüsse

Im Zusammenhang mit der Feststellung der Vorschlags-
berechtigung von Arbeitnehmervereinigungen nach 
§ 48b Abs. 1 SGB IV weise ich darauf hin, dass mit dem 
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Eingang der Anträge auf Feststellung der Vorschlagsbe-
rechtigungen bis zum 29. Februar 2016 zu rechnen war.

Die Versicherungsträger werden gebeten, soweit noch 
nicht geschehen, die Wahlausschüsse unverzüglich zu 
bestellen. In diesem Zusammenhang wird ergänzend auf 
§ 3 SVWO hingewiesen.

Die Landeswahlbeauftragte
für die Durchführung der Sozialversicherungswahlen

im Lande Nordrhein-Westfalen

Isabelle   S t e i n h a u s e r
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Bundeswahlbeauftragter
für die Sozialversicherungswahlen

Bekanntmachung Nr. 1
über die Durchführung der allgemeinen Wahlen in der Sozialversicherung

im Jahr 2017
(Wahlankündigung)

Vom 5. Oktober 2015

Zur Vorbereitung der zwölften allgemeinen Sozialversicherungswahlen gebe ich bekannt:

I. Wahltag für die zwölften allgemeinen Sozialversicherungswahlen

Der Wahltag für die Wahlen der Vertreterversammlungen bei den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, der
gesetzlichen Rentenversicherung, der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie der Ver-
waltungsräte bei den Orts-, Betriebs-, Innungskrankenkassen und den Ersatzkassen ist

Mittwoch, der 31. Mai 2017.

Ich gebe folgenden Hinweis:

Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig sind oder infolge einer Behinderung bei der Stimmabgabe behindert
sind, können bei der Stimmabgabe eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen. Zudem sieht die Wahlordnung für die
Sozialversicherung vor, dass die Versicherungsträger blinden und sehbehinderten Wählerinnen und Wählern auf Antrag
kostenfreie Stimmzettelschablonen zur Verfügung stellen. Ich bitte die Blinden- und Sehbehindertenvereine und ihre
Verbände, ihre Mitglieder über diese Möglichkeit zu informieren. Das Nähere wird im Rahmen einer späteren Bekannt-
machung geregelt.

II. Feststellung der Vorschlagsberechtigung von Arbeitnehmervereinigungen nach § 48b des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB IV)

Ist eine Arbeitnehmervereinigung (§ 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB IV) seit der letzten Wahl nicht mit mindestens
einem Vertreter ununterbrochen in der Vertreterversammlung/dem Verwaltungsrat vertreten, wird ihre Vorschlags-
berechtigung nach § 48b SGB IV vorab festgestellt.

Der Antrag auf Feststellung ist

bis zum 29. Februar 2016

beim Wahlausschuss des Versicherungsträgers zu stellen.

III. Feststellung der allgemeinen Vorschlagsberechtigung

Arbeitnehmervereinigungen, die bei allen Versicherungsträgem die Voraussetzungen der Vorschlagsberechtigung er-
füllen und glaubhaft machen, dass sie bei mindestens fünf Versicherungsträgem Vorschlagslisten einreichen werden,
können die Feststellung ihrer allgemeinen Vorschlagsberechtigung nach § 48c SGB IV beantragen.

Der Antrag ist

bis zum 4. Januar 2016

bei der

Bundeswahlbeauftragten für die Sozialversicherungswahlen
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Wilhelmstraße 49
11017 Berlin

zu stellen.

Ich weise darauf hin, dass die Bundeswahlbeauftragte die allgemeine Vorschlagsberechtigung nur feststellen darf,
wenn dies ohne zeitaufwendige Ermittlungen möglich ist. Dem Antrag ist die Satzung beizufügen und anzugeben, ob
die Vereinigung vom 1. Januar 2015 an zweifelsfrei ständig mindestens 1 000 Mitglieder hatte. Die Bundeswahlbeauf-
tragte ist berechtigt, von dem Antragsteller weitere Angaben entsprechend § 11 Absatz 1 der Wahlordnung für die
Sozialversicherung zu verlangen.

Bundesanzeiger Bekanntmachung
*151011000589* *791559*

*151011000589* *791559*
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Die Feststellung der allgemeinen Vorschlagsberechtigung einer Arbeitnehmervereinigung schließt die Vorschlagsbe-
rechtigung ihrer Landesuntergliederungen ein. Dabei kommt es weder auf das Ausmaß der innerverbandlichen Selb-
ständigkeit noch auf eine abweichende Namensführung, sondern allein darauf an, ob es sich um eine regional tätige
Untergliederung der Arbeitnehmervereinigung handelt.

Berlin, den 5. Oktober 2015

Die Bundeswahlbeauftragte
für die Sozialversicherungswahlen

Ri ta Pawelsk i

Bundesanzeiger Bekanntmachung
*151011000589* *791559*

*151011000589* *791559*
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